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Die Herbstmanöver 1898.

Der Truppenzusammenzug des Jahres 1898 bildet

in zweifacher Hinsicht eine neue Etappe auf
dem Gebiete unserer Friedensübungen im höheren

Verbände; einmal durch die Unterstellung sämtlicher

Truppen unmittelbar von ihrem Diensteintritt
an unter das Kommando des Armeekorps-, bezw.

der Divisionskommandanten. Bisher leiteten
bekanntlich die Divisionäre nur die Vorkurse der

Infanterie. Die übrigen Waffengattungen
erhielten ihre Befehle und Unterrichtspläne für
die Vorkurse von den Waffenchefs. Auch der

Armeekorpskommandant spielte eigentlich gegenüber

den Vorkursen der Spezialwaffen eines

Armeekorps die Rolle des unbeteiligten Zuschauers.

Endlich ist dieser Standpunkt überwunden.

Durch eine Verfügung des Militärdepartements
wurde die Sonderstellung der Spezialwaffen
aufgehoben und es wurde dieses Jahr zum ersten Mal

vom Armeekorpskommando ein Unterrichtsplan für
alle Waffen-und Truppengattungen erlassen. Diese

Neuerung ist als Fortschritt zu begrüssen. Sie

stärkt in den Führern und der Truppe das Gefühl
der Zusammengehörigkeit im Armeekorps- und

Divisionsverband, sie weckt das Bewusstsein, dass

bei diesen Übungen im höheren Verbände ein
Wille und eine Leitung massgebend und ein

gemeinsames Ziel anzustreben sei und dass schon

in der Periode der Vorbereitung auf dieses Ziel

hingearbeitet werden müsse. Die zweite Neuerung

bestand darin, dass an Stelle des eintägigen
Gefechtsexerzierens des vereinigten Armeekorps

gegen einen markierten Gegner zum ersten Male

zwei kriegsgeraäss angelegte Manöver des Armeekorps

gegen einen wirklichen Gegner traten. Die

Zahl der Manövertage im Divisions- und Armee¬

korpsverbande blieb sich gleich, wie in den letzten
Jahren, nämlich fünf; dagegen war die Verteilung
eine andere. Für die Manöver von Division gegen
Division wurden drei (statt der bisherigen vier)
Manövertage eingeräumt, zwei Tage wurden für
die Manöver des vereinigten Armeekorps gegen eine
Manöverdivision bestimmt. Die Leitung dieser
zwei Manövertage wurde einem unparteiischen
Armeekorpskommandanten übertragen, während
bei dem bisherigen Gefechtsexerzieren des Armeekorps

der Führer desselben gleichzeitig auch

Leitender der Übung war. Es bedarf keines
weiteren Hinweises darauf, dass durch diese

Neuerung den Kommandanten der höchsten

Truppenverbände eine ganz andere und bedeutungsvollere

Aufgabe gestellt und die Gelegenheit erst

geschaffen worden ist, sich in der Führung des

Armeekorps praktisch zu üben. Infolge der
Bildung einer Manöverdivision aus Bataillonen
ausserhalb des Armeekorpsverbandes unter
Beiziehung entsprechender Spezialwaffen für die zwei

letzten Manövertage fiel die bisherige Verwendung

von Rekrutenbataillonen zum
Truppenzusammenzug weg, was im Interesse der Instruktion

nur zu begrüssen ist. Endlich bleibt als

Abweichung von der bisherigen Organisation der
Herbstmanöver zu erwähnen, dass infolge des

Gesetzes über die Neuordnung der Truppenkörper
der Artillerie diese Waffe zum ersten Male in
ihren neuen Verbänden und mit einer verstärkten

Korpsartillerie von 6 (statt der bisherigen 4)
Batterien auftrat.

Zu den Herbstübungen waren einberufen die
sämtlichen Truppen des IV. Armeekorps und

zwar bei der Infanterie sämtliche Offiziere und

Unteroffiziere und die 10 jüngsten Jahrgänge
der Soldaten, bei der Kavallerie sämtliche Jahr-
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